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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Am Umschlaganleger Voslapper Groden (UVG) in Wilhelmshaven soll ein LNG Import-Terminal zur 

Anlandung und Regasifizierung von Flüssigerdgas (LNG) errichtet und betrieben werden. Über das 

LNG Import-Terminal sollen LNG-Mengen zur Erzeugung von jährlich rd. 7,5 Mrd. Nm3 Erdgas im-

portiert werden. In diesem Zusammenhang plant die Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG (NPorts) 

die Erweiterung des Umschlaganlegers Voslapper Groden (UVG). Antragsgegenstand sind: 

Maßnahme 1: Änderung des bestehenden Umschlaganlegers Voslapper Groden (UVG): Errichtung 

und Betrieb eines Anlegerkopfes nordöstlich des bestehenden Anlegers 1 der UVG 

Maßnahme 2: Vertiefung eines ca. 41,2 ha großen Zufahrtsbereich zwischen der bestehenden 

Fahrrinne und dem Anlegerkopf durch Ausbaggerung auf eine Tiefe von -15,5 m 

NHN (-13,0 m SKN) 

Maßnahme 3: Vertiefung der bestehenden Liegewanne im Bereich des Liegeplatzes des neuen 

Anlegerkopfes durch Ausbaggerung auf eine Tiefe von -16,0 m NHN (-13,5 m SKN). 

Die Zulassung wird über ein wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren nach § 68 WHG beantragt, 

zu dem ein UVP-Bericht erstellt wird. Das vorliegende Dokument umfasst die darauf aufbauende Be-

arbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, einen Ausnahmeantrag nach § 45 BNatSchG 

(Artenschutz) und einen Befreiungsantrag nach § 67 BNatSchG (Biotopschutz). 

2 Methodik und rechtliche Grundlagen 

Im Rahmen dieser Unterlage erfolgt gemäß den Vorgaben des § 15 BNatSchG eine Untersuchung 

des Vorhabens hinsichtlich möglicher Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft (Eingriffsrege-

lung). Sofern relevant, werden zudem die Anforderungen des § 34 BNatSchG (Natura 2000-

Verträglichkeit), § 44 BNatSchG (Artenschutz) sowie der Bewirtschaftungsziele nach §§ 27 bis 31 

WHG in die ggf. erforderliche Maßnahmenplanung integriert und gekennzeichnet. Die Unterlage be-

rücksichtigt die Vorgaben zur Erarbeitung von Landschaftspflegerischen Begleitplänen an Bun-

deswasserstraßen (BMVBS 2010). Die Unterlage umfasst ergänzend die erforderlichen Ausnahme- 

und Befreiungsanträge. 

Beschreibung und Bewertung des Bestands von Natur und Landschaft 

Für die zur Eingriffsbeurteilung dieses Vorhabens relevanten Schutzgüter Pflanzen (seeseitig), Tiere, 

Wasser, Klima/Luft und Landschaft wird auf die im UVP-Bericht enthaltene ausführliche Darstellung 

zum Ist-Zustand verwiesen. Für die weiteren Schutzgüter (Pflanzen landseitig, Boden) kann eine Be-

troffenheit ausgeschlossen werden, da landseitig keine Flächen in Anspruch genommen werden und 

keine nachteiligen Auswirkungen diese Schutzgüter betreffen können. Die schutzgutspezifischen Un-

tersuchungsgebiete des LBP entsprechen denen des UVP-Berichts, so dass die Feststellungen zum 

Bestand der Schutzgüter für beide Gutachten gleichermaßen gelten. Die Ausführungen sind dem 

UVP-Bericht mit den Kapiteln 3.1 (Schutzgut Pflanzen seeseitig), 4.1. bis 4.6 (Schutzgut Tiere) sowie 

8.1 (Schutzgut Wasser/Oberflächenwasser) und entsprechenden Kartenanhängen zu entnehmen. 
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Konfliktanalyse und Eingriffsermittlung 

Im Rahmen der Eingriffsregelung ist die Ermittlung und Bewertung der durch das Vorhaben zu erwar-

tenden Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes nach Art, Umfang, Ort und 

zeitlichem Ablauf erforderlich (BMVBS 2010). Dieser Schritt ist bereits im UVP-Bericht im Zuge der 

Auswirkungsprognose erfolgt. Dort werden jeweils die vorhabensbedingten Auswirkungen nach Art 

und Umfang beschrieben sowie die räumliche Ausdehnung und die Dauer der Vorhabenswirkung 

benannt. Die Konfliktanalyse basiert auf den Ergebnissen der Auswirkungsprognose des UVP-

Berichts. Es werden die zur Eingriffsermittlung relevanten Sachverhalte dargestellt.  

Gemäß der Vorgabe des Leitfadens wird für den UVP-Bericht und der LBP eine einheitliche Methodik 

zur Ermittlung der Beeinträchtigungen angewendet. Zur Erläuterung der Bewertungsmethodik wird auf 

den UVP-Bericht, Kap. 1.3 verwiesen. Da erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des UVPG und 

erhebliche Beeinträchtigungen im Sinne der Eingriffsregelung nicht grundsätzlich gleichzusetzen sind, 

werden die Ergebnisse des UVP-Berichts für die Anwendung der Eingriffsregelung folgendermaßen 

weiterbearbeitet: Im UVP-Bericht als „erheblich nachteilig“ bewertete Auswirkungen werden im LBP 

ebenso als „erhebliche Beeinträchtigung“ bewertet. Im UVP-Bericht als unerheblich nachteilig bewer-

tete Auswirkungen werden hinsichtlich der Erfordernisse der Eingriffsregelung überprüft. Erhebliche 

Beeinträchtigungen werden dargestellt und als Basis der Kompensationsermittlung quantifiziert 

(Kap. 5). Dies erfolgt über ein Biotopwertverfahren, indem Flächenäquivalente für die Wertverluste je 

Flächeneinheit ermittelt werden. Das Kompensationserfordernis wird über die Gegenüberstellung „Bio-

topwert x Fläche vorher“ minus „Biotopwert x Fläche nachher“1 ermittelt. In der Regel sind Biotope 

bzw. Biotoptypen geeignet, um auch Bedeutung der Fläche für abiotische Schutzgüter bzw. die Be-

deutung als Lebensraum für Tiere abzubilden. Soweit der Wertverlust des Biotoptyps die erheblichen 

Beeinträchtigungen weiterer Schutzgüter nicht hinreichend abbildet, werden ergänzend die Flächen-

äquivalente für die Wertverluste der weiteren erheblich beeinträchtigten Schutzgüter ermittelt.  

In Kap. 6 werden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen und - sofern erforderlich - landschafts-

pflegerische Kompensationsmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung beschrieben und die Ein-

griffsfolgen den geplanten Maßnahmen gegenübergestellt und bilanziert. Bei der Bilanzierung und der 

Ermittlung des Kompensationsbedarfs wird berücksichtigt, ob die Fläche vollständig überbaut wird, 

oder ob es zu einem Natürlichkeitsverlust kommt. Wird ein Eingriff zugelassen, obwohl die Beeinträch-

tigungen nicht zu vermeiden bzw. zu kompensieren sind, hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leis-

ten.  

Die in dem UVP-Bericht als „weder nachteilig noch vorteilhaft“ bewerteten Auswirkungen spielen im 

LBP keine Rolle und werden daher nicht behandelt. Ebenso wird bei der Untersuchung von Vorha-

benswirkungen verfahren, die im Ergebnis des UVP-Berichts keine Auswirkungen auf die Schutzgüter 

erwarten lassen. 

3 Vorhabensbeschreibung und -wirkungen 

Die Beschreibung des Vorhabens und der Vorhabenwirkungen ist dem UVP-Bericht, Kap. 1.4 zu ent-

nehmen. Darin enthalten ist mit Tabelle 1.4-2 eine ausführliche Übersicht über die untersuchungsrele-

vanten Vorhabenwirkungen. Der Antragsgegenstand des wasserrechtlichen Planfeststellungsverfah-

rens weist nur seeseitige Vorhabensmerkmale auf. Nachfolgende Tabelle 3-1 gibt eine orientierende 

Übersicht über die Vorhabenswirkungen und potenziell betroffene, eingriffsrelevante Schutzgüter. 

 
1  Zuschläge aus der UVP-Methodik werden im Biotopwertverfahren nicht berücksichtigt. 
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Tabelle 3-1: Übersicht über mögliche Vorhabenswirkungen und potenziell betroffene, 
eingriffsrelevante Schutzgüter  

Vorhabenwirkung Wirkphase potenziell betroffene Schutzgüter Antrags-
gegenstand 

PFV  

T
ie

re
 

P
fl

a
n

z
e
n

 

W
a
s
s
e
r 

L
u

ft
, 

K
li
m

a
 

L
a

n
d

s
c
h

a
ft

 

M
a

ß
n

a
h

m
e
 1

 

M
a

ß
n

a
h

m
e
 2

+
3
 

Flächeninanspruchnahme (seeseitig) Bau, Anlage, Betrieb X X X X  X X 

Raumaufhellung/Blendung Bau X    X X  

Schallimmissionen Bau, Betrieb X    X X X 

Erschütterung/Vibration Bau X     X  

Visuelle Effekte/Beunruhigung Bau, Betrieb X     X X 

Eintrag von Sedimenten/ 
erhöhte Wassertrübung 

Bau, Betrieb 
X X X   X X 

Eintrag von flüssigen/festen Schadstoffen Bau X X X    X 

Eintrag von Luftschadstoffen Bau X X  X  X  

Veränderung hydromorphologischer  
Kenngrößen 

Anlage 
X X X   X X 

Veränderung der Raumstruktur (Luftraum) Anlage X    X X  

Erläuterungen: Maßnahme 1 = Anlegerkopf und Schiffsbetrieb; Maßnahme 2 = Liegewanne, Maßnahme 3 = Zufahrt  

 PFV = Planfeststellungsverfahren 

Das Vorhaben wirkt im Wesentlichen wasserseitig. Als weitreichendste Wirkungen sind der baube-

dingte Unterwasserschall sowie der baubedingte Luftschall zu nennen. Direkte Flächeninanspruch-

nahmen erfolgen ausschließlich wasserseitig.  

4 Beschreibung und Bewertung des Bestands von Natur und Landschaft 

Für die weitere Eingriffsermittlung sind mögliche Auswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen (seesei-

tig), Tiere, Wasser, Klima/Luft und Landschaft zu berücksichtigen. Die ausführlichen Beschreibungen 

und die Bewertung des Bestands der Schutzgüter sind dem UVP-Bericht zu entnehmen. Die Bedeu-

tung der Wertstufen/Wertfaktoren2 ist wie folgt klassifiziert: 

5 – sehr hohe Bedeutung/Wertigkeit für das Schutzgut 

4 – hohe Bedeutung/Wertigkeit für das Schutzgut  

3 – mittlere Bedeutung/Wertigkeit für das Schutzgut 

2 – geringe Bedeutung/Wertigkeit für das Schutzgut 

1 – sehr geringe oder keine Bedeutung/Wertigkeit für das Schutzgut 

 

Auszugsweise ist im Folgenden die Darstellung und Bewertung der durch das Vorhaben betroffenen 

seeseitigen Biotoptypen wiedergegeben.  

 
2  Die Wertstufen des UVP-Berichts werden im Folgenden mit dem in der Eingriffsregelung geläufigen Begriff „Wertfaktor“ 

bezeichnet. 
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Tabelle 4-1: Marine Biotoptypen im Bereich des geplanten LNG-Terminals 

Code Bezeichnung § Wertfaktor 

Meer und Meeresküsten  

KMFF Meeresarm der äußeren Flussmündung (§) 4 

KMFFk* 
Meeresarm der äußeren Flussmündung k = Grobsand/Kies/Schill, 

* = Artenreiche Ausprägungen 
§ 

5 

Erläuterung:  Bewertung Biotopbestand nach methodischen Vorgaben von Drachenfels  

 § geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG 

 Wertfaktor 4: hohe Bedeutung/Wertigkeit für das Schutzgut 

 Wertfaktor 5: sehr hohe Bedeutung/Wertigkeit für das Schutzgut 

  

Der seeseitige Bereich im UG ist zu großen Teilen vom Biotoptyp „Meeresarme der äußeren Fluss-

mündungen“ (KMFF) geprägt. Nach dem Ergebnisbericht der Bestandsaufnahme der benthischen 

Fauna von BioConsult (2020a) wurden im UG zwei Flächen abgegrenzt, die nach Drachenfels (2021) 

dem Biotoptyp „Meeresarme der äußeren Flussmündungen mit Grobsand/Kies/Schill“ (KMFFk) zuzu-

ordnen sind. Grundsätzlich entsprechen „Meeresarme der äußeren Flussmündungen mit Grob-

sand/Kies/Schill“ (KMFFk) in artenreicher Ausprägung dem nach § 30 BNatSchG geschützten Biotop 

„Artenreiche Kies-, Grobsand- und Schillgründe“. Dies trifft auf eine Teilfläche des erfassten Biotops 

KMFFk zu. Nach BioConsult (2020a) kann auf dieser Fläche das Makrozoobenthos im lokalen Ver-

gleich (Vorhabengebiet) als artenreich charakterisiert werden: „Im internen Vergleich ist die Anzahl an 

charakteristischen Arten der Goniadella-Spisula-Gemeinschaft als hoch einschätzen. Das Kriterium 

einer artenreichen Ausprägung, wie es durch das Land Niedersachsen für eine Abgrenzung von 

KMFFk als § 30 vorgegeben ist, wird somit erfüllt.“  

5 Konfliktanalyse und Eingriffsermittlung 

Die Konfliktanalyse erfolgt in Kapitel 5.1 für die Maßnahme 1 „Errichtung und Betrieb des Anlegerkop-

fes“ und in Kapitel 5.2 übergreifend für Maßnahme 2+3 „Liegewanne und Zufahrt“. Bei der Konfliktana-

lyse von Maßnahme 1 werden die hydromorphologischen Auswirkungen der fest vertäuten FSRU 

vollständig berücksichtigt, da sich die wasserseitige Anlegerstruktur und die FSRU zusammenge-

nommen auf die Strömungsverhältnisse mit der Folge einer Beeinträchtigung der Natur am Grund des 

Küstenmeeres - insbesondere von sogenannten Kies-, Grobsand- und Schillgründen als gesetzlich 

geschütztes Biotop gemäß § 30 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG - durch Sedimentation auswirken. Beide Vor-

haben haben insoweit einen Anteil an der gutachterlich quantifizierten Verursachung der Gesamtbe-

einträchtigung des KMFFk*-Biotops auf einer Fläche von 104.400 m² (IMP 2022). Erhebliche Schwie-

rigkeiten bestehen allerdings bei der exakten fachlichen Bestimmung, welche Verursachersanteile und 

-umfänge auf die in Maßnahme 1 errichtete wasserseitige Anlegerstruktur zurückzuführen und welche 

der FSRU zuzurechnen sind. Für jedes Vorhaben ist aber grundsätzlich der Umfang der von diesen 

hervorgerufenen Beeinträchtigungen in der Zulassungsentscheidung zu klären und festzustellen (vgl. 

BVerwG, 4 B 49/05, Rn. 20). Nähere Ausführungen dazu erfolgen in Kapitel 6.2.6. 

In Kapitel 5.1 und 5.2 erfolgt eine überschlägige Zusammenfassung der erheblichen und unerheblich 

nachteiligen Umweltauswirkungen für die eingriffsrelevanten Schutzgüter des UVP-Berichts. Auf die-

ser Basis wird ermittelt, ob die Umweltauswirkung als Eingriff eingeordnet wird.  

Tabelle 5-1 enthält eine Übersicht der vorhabensbedingten Flächeninanspruchnahmen mit Bezug zu 

den betroffenen Biotoptypen. Die Überlagerung des Biotoptypenbestands mit dem Vorhaben und sei-

nen Wirkräumen ist in Karte 3-3 zum UVP-Bericht grafisch dargestellt. 
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Tabelle 5-1: Übersicht der vorhabensbedingten Flächeninanspruchnahme in m² 

 
Erläuterung: * Insgesamt ist KMFFk* auf einer Fläche von 104.400 m² betroffen. Auch wenn eine Fläche von 

800 m² räumlich in der Liegewanne verortet ist und zukünftig von Unterhaltungsbaggerungen betroffen 

ist, wird die Beeinträchtigung des geschützten Biotops vollständig Maßnahme 1 zugeordnet. Für Maß-

nahme 2 wird davon ausgegangen, dass nur noch KMFF betroffen ist.  

5.1 Maßnahme 1 - Anlegerkopf 

Tabelle 5-2: Übersicht über die prognostizierten nachteiligen Umweltauswirkungen der 
Maßnahme 1 auf die eingriffsrelevanten Schutzgüter 

Maßnahme 1 Maßnahme 2 Maßnahme 3

       Wirkpfad       

BTT Anleger-

kopf - 

Flächen

Über-

bauung

Kolk-

bildung

Über-

sandung

Liege-

wanne-

Flächen

Initial-

baggerung

jährliche 

Unterhaltung

Zufahrt - 

Flächen

Initial-

baggerung

jährliche 

Unter-

haltung

unregelm. 

Unter-

haltung

KMFF 300 300 12.000 22.200* 2.300 5.000 958.400 412.200 100.000 5.900

KMFFk* (§) 104.400* (800)*

300 300 12.000 104.400 22.200 2.300 5.000 958.400 412.200 100.000 5.900

S
c

h
u

tz
g

u
t Vorhabenwirkung/ 

Phase 
Auswirkungen durch Maßnahme 1 – Errichtung und Betrieb 
Anlegerkopf 

Eingriff 
gemäß  
§ 14 

BNatSchG 

P
fl
a

n
z
e

n
 

Baubedingte Flächen-
inanspruchnahme 
(seeseitig) 

Temporäre und punktuelle Inanspruchnahme des Biotoptyps 
KMFF (Meeresarme der äußeren Flussmündungen) durch Inan-
spruchnahme Meeresboden durch Bauschiffe/Pontons (Abstüt-
zung/Verankerung).  

nein 

Baubedingter Eintrag 
von Sedimenten/  
erhöhte Wassertrübung 

Kleinräumige Sedimentaufwirbelungen während der Rammun-
gen, Beeinträchtigung des Biotoptyps KMFF und des Phyto-
planktons durch Trübungsfahnen und Sedimentation.  

nein 

Anlagebedingte Flä-
cheninanspruchnahme 

(seeseitig) 

Dauerhafter Verlust des Biotoptyps KMFF durch Flächeninan-
spruchnahme (Pfähle) am Meeresboden auf ca. 300 m². 

ja 

Anlagebedingte Verän-
derung hydromorpho-
logischer Kenngrößen 

Der Anleger und die vertäute FSRU bedingen hydromorphologi-
sche Veränderungen im Umfeld des Vorhabens. In den Wirkbe-
reichen der südlichen Nachlaufschleppe kann es zu Sedimenta-
tionen und somit zu einer Überdeckung von Hartsubstraten und 
Lückensystemen im KMFFk*-Biotop kommen. 

Eine dauerhafte Veränderung des KMFFk*-Biotops durch Über-
sandung sind hier auf einer Fläche von 104.400 m² nicht auszu-
schließen. 

ja 

S
ä

u
g

e
ti
e

re
 

Baubedingte Schall-
immissionen 

Auswirkungsrelevante Schallemissionen entstehen hauptsäch-
lich durch Rammarbeiten (ca. 200 Pfähle), nachrangig durch 
Baustellenverkehr (Wasserfahrzeuge). Für Robben an Liege-
plätzen als Luftschall relevant, sonst für alle Meeressäuger vor 
allem als Unterwasserschall. Störungen von Robben an Liege-
plätzen sind aufgrund der Entfernung >5 km auszuschließen 
(Immissionspegel dort < 37 dB(A); Müller BBM schriftl. Mitt. vom 

19.04.2022). 

Störungen von Schweinswalen durch Unterwasserschall sind ab 
140 dB SEL zu erwarten (Flucht/Meidung, außerhalb der Watt-
flächen bis in ca. 8,5 km Entfernung). Temporäre Gehörschäden 
sind ab 160 dB SEL möglich (im Fahrwasser bis in ca. 1 km 
Entfernung). Durch Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen ist 
für die Tiere ein rechtzeitiges Verlassen der Gefahrenzone mög-
lich. Für den Schweinswal entsteht ein vorübergehender mei-
dungsbedingter Verlust eines saisonalen Streif-/ Nahrungsgebie-
tes von geringer Bedeutung. 

 

nein 

(Vermei-
dungs-
maßnah-
me) 
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S
c

h
u

tz
g

u
t Vorhabenwirkung/ 

Phase 
Auswirkungen durch Maßnahme 1 – Errichtung und Betrieb 
Anlegerkopf 

Eingriff 
gemäß  
§ 14 
BNatSchG 

G
a

s
tv

ö
g

e
l 

Baubedingte Schall-
immissionen 

Für die Nahrungs- und Rastgebiete der Gastvögel ist vorwie-
gend der Luftschall der Rammarbeiten relevant, der zu einer 
störungsbedingten Meidung führen könnte. Gemäß Garniel u. a. 
(2010) ist für Gastvögel bzgl. möglicher Reaktionen auf Schall-
belastung die Fluchtdistanz heranzuziehen, die bei den im UG 
nachgewiesenen Arten max. 500 m beträgt. Demnach ist auf 
den bevorzugt genutzten Watt-, Grünland- und Süßwasser-
flächen aufgrund des Abstands zum Vorhaben (>900 m) nicht 
mit Effekten zu rechnen. Gleiches gilt für derartige Rastgebiete 
im Nationalpark Wattenmeer. 

Der engere Vorhabenbereich ist ein optionales Nahrungsgebiet 
für seltener auftretende schwimm- oder tauchfähige Gastvogel-
arten mit Fluchtdistanzen bis 300 m (Gänse, Möwen, See-
schwalben). Die möglicherweise gemiedene Wasserfläche ist in 
Relation zum umgebenden, gleichartigen Lebensraum klein. Der 
Zeitraum der Rammarbeiten betrifft im Spätsommer nur den 
Beginn der für Gastvögel relevanten saisonalen Phase. 

nein 

B
ru

tv
ö
g

e
l 

Baubedingte Schall-
immissionen 

Für Brutvögel ist der Luftschall der Rammarbeiten relevant, weil 
dieser die Brutgebiete mit störenden Pegeln erreichen kann. Die 
Rammarbeiten finden ab Mai 2022 größtenteils in der Brutphase 
statt. Im potenziellen Störbereich liegt das nach Behm & Krüger 
(2013) national bedeutende Brutgebiet der DFTG-Freifläche 
(UG) sowie die EU-Vogelschutzgebiete Voslapper Groden Nord 
und Süd. Diese Gebiete liegen außerhalb der für die vorkom-
menden Arten bei Garniel et al. (2010) genannten Effektdistan-
zen, jedoch wird der für einzelne Arten genannte kritische 
Schallpegel von 52 dB(A) am Ostrand der drei Gebiete erreicht 
(Modellierung Müller BBM). Gemäß den aktuellen Kartierungen 
kommen folgende schallempfindliche Arten (kritischer Schallpe-

gel 52 dB(A)) vor: 

DFTG-Freifläche (IBL 2020) 

Wachtel (im Bereich > 52 dB(A)) 

Voslapper Groden Nord (PGG 2021) 

Tüpfelsumpfhuhn (außerhalb > 52 dB(A)) 

Voslapper Groden Süd (PGG 2016) 

Drosselrohrsänger, Rohrdommel, Rohrschwirl, Tüpfelsumpfhuhn 
(außerhalb > 52 dB(A)) 

Für die Wachtel ist vorhabenbedingte Meidung des Bereichs > 
52 dB(A) möglich, aber auch Ausweichen in den ähnlich struktu-
rierten, weniger belasteten westlichen Gebietsteil. Für die Arten 
in den Vogelschutzgebieten Voslapper Groden Nord und Süd 
sind keine Effekte zu erwarten, da die Schallpegel größtenteils 
auf Vorbelastung zurückgehen (Gewöhnung/Meidung liegt be-
reits vor). 

Zu beachten ist zudem, dass es sich beim Rammschall im Un-
terschied zu dem von Garniel u. a. (2010) behandelten Straßen-
lärm nicht um Dauerschall handelt (ggf. verringerte Auswirkung). 

 

nein 

Betriebsbedingte 
Schallimmissionen 

Durch die betriebsbedingten Schallimmissionen von Tankschif-
fen und Schleppern kann es in der Betriebsphase zu kritischen 
Schallbelastungen (hier ab 52 dB(A)) in der Gesamtbelastung 
kommen, die fast ausschließlich auf die Vorbelastung zurückzu-
führen ist. Diese in das Brutgebiet hineinreichenden kurzfristig 
wiederkehrenden betriebsbedingten Schallimmissionen werden 
grundsätzlich als negativ bewertet.  

nein 
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t Vorhabenwirkung/ 

Phase 
Auswirkungen durch Maßnahme 1 – Errichtung und Betrieb 
Anlegerkopf 

Eingriff 
gemäß  
§ 14 
BNatSchG 

F
is

c
h

e
 u

n
d

 R
u
n

d
m

ä
u

le
r 

Bau- und betriebsbe-
dingte Schallimmissio-
nen inkl. Erschütterun-

gen/Vibrationen 

Scheuchwirkungen und Meidungsreaktionen durch baubeding-
ten Rammschall sowie Erschütterungen und Vibrationen in ei-
nem Zeitraum von ca. 17 Wochen, mit Unterbrechungen (z.B. 
keine Nachtarbeit). Minimierungs- bzw. Schutzmaßnahmen 
durch Softstart (Ramp-up) möglich.  

 

Scheuchwirkungen durch betriebsbedingte Schiffsankünfte 
(LNG-Tanker und Schlepper), jeweils kurzfristig aber wiederkeh-

rend (rd. 100 LNG-Tanker pro Jahr). 

Nein  

(Vermei-
dungs-
maßnah-
me) 

 

nein 

Anlagebedingte Flä-
cheninanspruchnahme 
(seeseitig) 

Dauerhafter Verlust von Lebensraum für bodenlebende Fische 
durch Flächeninanspruchnahme (Pfähle) am Meeresboden auf 
ca. 300 m². 

Einbringen von Hartsubstrat (Wasserbausteine) als Kolkschutz 
im Nahbereich der FSRU. Veränderung der Habitatbedingungen 
und des Nahrungsangebotes für Fische durch Überdeckung von 
Weichboden. Veränderungen durch eine Verschlickung (Sedi-
mentfalleneffekt) in den tiefen Kolkbereichen sind ebenfalls 
möglich. Die Fläche kann vorab nicht ermittelt werden, da ein 
Kolkschutz erst bedarfsgerecht durchgeführt wird. 

 

ja 

 

 

ja (Kom-
pensation 
über MZB) 

Anlagebedingte Verän-
derung hydromorpho-
logischer Kenngrößen 

Pfahlkonstruktionen am Meeresboden führen zu dauerhaften 
Auskolkungen auf einer Fläche von 12.000 m² und somit zu 
einer Veränderung der Habitatbedingungen. Die Kolkflächen 
bleiben aber für die Fischfauna weiterhin nutzbar. 

nein 

Anlagebedingte Verän-
derung hydromorpho-
logischer Kenngrößen 

Der Anleger und die vertäute FSRU bedingen hydromorphologi-
sche Veränderungen im Umfeld des Vorhabens. Nach IMP 
(2022) beträgt der Wirkkegel im jeweiligen Strömungsschatten 
der FSRU (Ebb- und Flutstrom) jeweils 1.300 m. In den Wirkbe-
reichen der südlichen Nachlaufschleppe kann es zu Sedimenta-
tionen und somit zu einer Überdeckung von Hartsubstraten und 
Lückensystemen im KMFFk*-Biotop kommen, die besondere 
Funktionen für eine an Hartsubstrate adaptierten Fischfauna 

darstellen (Laich-, Nahrungshabitate etc.). 

Eine dauerhafte Veränderung der charakteristischen Fischge-
meinschaft sowie graduelle Funktionsverluste innerhalb des 
KMFFk*-Biotops durch Übersandung sind hier auf einer Fläche 
von 104.400 m² nicht auszuschließen. 

ja 

M
a

k
ro

z
o
o

b
e
n

th
o
s
 

Baubedingte Flächen-
inanspruchnahme 
(seeseitig) 

Temporärer Verlust von Lebensraum und Mortalität von Makro-
zoobenthos durch punktuelle Inanspruchnahme Meeresboden 
durch Bauschiffe/Pontons (Abstützung/Verankerung). 

nein 

Baubedingte Schall- 
immissionen inkl. Er-
schütterungen/ Vibrati-
onen 

Scheuchwirkung von mobilen Arten durch die Rammungen und 
Verhaltensänderungen und physiologischer Stress von wenig 
mobilen bzw. sessilen Arten (z.B. Anthozoa, Bivalvia) und den 
Zeitraum der Rammungen 

nein 

Baubedingter Eintrag 
von Sedimenten/ er-
höhte Wassertrübung 

Kleinräumige Sedimentaufwirbelungen während der Rammun-
gen können bei empfindlichen Arten (z.B. Filtrierern, sessile 
Arten) temporär zu physiologischem Stress (Nahrungsaufnah-
me) führen. 

nein 

Anlagebedingte Flä-
cheninanspruchnahme 
(seeseitig) 

Dauerhafter Verlust von Lebensraum für das Makrozoobenthos 
durch Flächeninanspruchnahme (Pfähle/Dalben) am Meeresbo-
den auf ca. 300 m². 

 

Einbringen von Hartsubstrat (Wasserbausteine) als Kolkschutz 
im Nahbereich der FSRU. Veränderung der Habitatbedingungen 
und des Nahrungsangebotes für Fische durch Überdeckung von 
Weichboden. Veränderungen durch eine Verschlickung (Sedi-
mentfalleneffekt) in den tiefen Kolkbereichen sind ebenfalls 
möglich. Die Fläche kann vorab nicht ermittelt werden, da ein 
Kolkschutz erst bedarfsgerecht durchgeführt wird. 

ja 

 

 

 

ja (Fläche 
in gesam-
ter Kolkflä-
che (s.u.) 

integriert) 
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Phase 
Auswirkungen durch Maßnahme 1 – Errichtung und Betrieb 
Anlegerkopf 

Eingriff 
gemäß  
§ 14 
BNatSchG 

M
a

k
ro

z
o
o

b
e
n
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o
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Anlagebedingte Verän-
derung hydromorpho-
logischer Kenngrößen 

Pfahlkonstruktionen am Meeresboden führen zu Auskolkungen 
und somit zu einer Veränderung der Habitatbedingungen. Kolk-
flächen bleiben zwar für das Makrozoobenthos besiedelbar, die 
Artenzusammensetzung wird sich jedoch gegenüber dem Ur-
sprungszustand unterscheiden. Die Auswirkungen betreffen eine 
Fläche von ca. 12.000 m² und sind langfristig. 

ja 

Anlagebedingte Verän-
derung hydromorpho-

logischer Kenngrößen 

Der Anleger und die vertäute FSRU bedingen hydromorphologi-
sche Veränderungen im Umfeld des Vorhabens. Nach IMP 
(2022) beträgt der Wirkkegel im jeweiligen Strömungsschatten 
der FSRU (Ebb- und Flutstrom) jeweils ca. 1.300 m. In den 
Wirkbereichen der südlichen Nachlaufschleppe kann es inner-
halb des KMFFk*-Biotops zu Sedimentationen und somit zu 
einer Überdeckung des Makrozoobenthos kommen. Da zudem 
Hartsubstrate (Kiese/Steine) als Siedlungssubstrat dauerhaft 
über-deckt werden, kommt zu einer Reduktion der Artenvielfalt 
(Rückgang der an Hartsubstrat assoziierten Arten) und graduel-
len Funktionsverlusten als Lebensraum auf einer Fläche von 
104.400 m². 

ja 

W
a

s
s
e

r 
- 

T
e

il 
O

b
e

rf
lä

c
h
e

n
w

a
s
s
e

r 
(W

a
s
s
e

r 
u
n

d
 S

e
d

im
e

n
t)

 

 

Baubedingte Flächen-
inanspruchnahme 
(seeseitig) 

Temporäre und punktuelle Inanspruchnahme des Meeresbo-
dens durch Bauschiffe/Pontons (Abstützung/Verankerung) und 
Störung der Oberflächensedimente durch mechanischen Druck. 

nein 

Baubedingter Eintrag 
von Sedimenten/ er-
höhte Wassertrübung 

Kleinräumige Sedimentaufwirbelungen während der Rammun-
gen können zu Trübungsfahnen führen und den Schwebstoffge-
halt im Wasser erhöhen. Aufgrund der Kleinräumigkeit und der 

Kurzfristigkeit ist dieses allerdings zu vernachlässigen. 

nein 

Anlagebedingte Flä-
cheninanspruchnahme 
(seeseitig) 

Sediment auf einer Fläche von ca. 300 m² wird dauerhaft über-
baut. Das Sediment verliert auf diesen Flächen alle seine natür-
lichen Funktionen (Lebensraumfunktion, Speicher- und Puffer-
funktion etc.).  

Einbringen von Hartsubstrat (Wasserbausteine) als Kolkschutz 
im Nahbereich der FSRU. Es kommt zu Struktur- und Funktions-
verlusten des Sedimentes. Veränderungen durch eine Verschli-
ckung (Sedimentfalleneffekt) in den tiefen Kolkbereichen sind 
ebenfalls möglich. Die Fläche kann vorab nicht ermittelt werden, 
da ein Kolkschutz erst bedarfsgerecht durchgeführt wird. 

ja 

Anlagebedingte Verän-
derung hydro-
morphologischer 
Kenngrößen 

Der Anlegerkopf führt zu einer geringen Veränderung der Was-
serstände. Die Veränderungen sind dauerhaft, aber aufgrund 

der Kleinräumigkeit (nur Pfahlbereich) zu vernachlässigen. 

Durch den vertäuten Schiffskörper kommt es seitlich und insbe-
sondere unterhalb der FSRU zu einer Erhöhung der Strömungs-
geschwindigkeiten. Die Veränderungen konzentrieren sich aller-
dings auf den Nahbereich der FSRU und nehmen mit zuneh-
mendem Abstand hiervon überproportional ab und in diesen 
Bereichen gering. 

nein 

Anlagebedingte Verän-
derung hydro-
morphologischer 
Kenngrößen 

Die Pfähle/Dalben des Anlegerkopfes führen dauerhaft zu Aus-
kolkungen und somit zu einer Veränderung der morphologischen 
Strukturen und der Sedimentzusammensetzung. Eine grundle-
gende Veränderung (z.B. durch Sedimentfalleneffekte) ist nicht 
auszuschließen. Die Kolkflächen haben insgesamt ein Ausmaß 
von 12.000 m².  

Der Anleger und die vertäute FSRU bedingen hydromorphologi-
sche Veränderungen im Umfeld des Vorhabens. Nach IMP 
(2022) beträgt der Wirkkegel im jeweiligen Strömungsschatten 
der FSRU (Ebb- und Flutstrom) jeweils 1.300 m. Unmittelbar 
südlich an Anleger und vertäuter FSRU grenzt ein nach § 30 
BNatSchG geschütztes Biotop (KMFFk*), welches in seiner 
Ausprägung durch größere Kies- und Grobsandvorkommen 
charakterisiert ist. Eine dauerhafte Veränderung der charakteris-
tischen Sedimentstrukturen und der morphologischen Ausprä-
gung durch Übersandung ist auf einer Fläche von 104.400 m² 
nicht auszuschließen. 

ja 
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Erläuterungen: grau hinterlegt sind die als Eingriff eingestuften Umweltauswirkungen 

 

Eingriffsermittlung Maßnahme 1 – Anlegerkopf 

Für die folgenden erheblichen Beeinträchtigungen erfolgt die Eingriffsermittlung zu Maßnahme 1 - 

Anlegerkopf: 

Schutzgut Pflanzen 

• Anlagebedingte Flächeninanspruchnahme (seeseitig) durch Anlegerkopf 

Schutzgut Tiere – Fische 

• Anlagebedingte Flächeninanspruchnahme (seeseitig) durch Anlegerkopf 

• Anlagebedingte Veränderung hydromorphologischer Kenngrößen - Übersandung § 30 BNatSchG-

Biotop KMFFk* 

Schutzgut Tiere – Makrozoobenthos 

• Anlagebedingte Flächeninanspruchnahme (seeseitig) durch Anlegerkopf 

• Anlagebedingte Veränderung hydromorphologischer Kenngrößen – Kolkbildung 

• Anlagebedingte Veränderung hydromorphologischer Kenngrößen - Übersandung § 30 BNatSchG-

Biotop KMFFk* 

Schutzgut Wasser 

• Anlagebedingte Flächeninanspruchnahme (seeseitig) durch Anlegerkopf 

• Anlagebedingte Veränderung hydromorphologischer Kenngrößen - Kolkbildung 

• Anlagebedingte Veränderung hydromorphologischer Kenngrößen - Übersandung § 30 BNatSchG-

Biotop KMFFk* 

 

S
c

h
u

tz
g

u
t Vorhabenwirkung/ 

Phase 
Auswirkungen durch Maßnahme 1 – Errichtung und Betrieb 
Anlegerkopf 

Eingriff 
gemäß  
§ 14 
BNatSchG 

K
lim

a
 Flächeninanspruch-

nahme 
Verlust von Wasserfläche durch Pfahlbauten, damit Verlust von 
klimaregulierenden Biotopen. 

nein 

L
a

n
d
s
c
h
a

ft
 

Bau- und betriebsbe-
dingte Schallimmissio-

nen 

Baubedingte Schallimmissionen insb. durch Rammarbeiten (ca. 
17 KW) im landschaftsgebundenen Erholungsbereich Hooksieler 
Binnentief/Badestrand (MBBM 2020, 2021). Betriebsbedingte 
Auswirkungen auf die Natürlichkeit der Landschaft durch anthro-
pogenen Eintrag von Schall. 

nein 

Veränderung der 
Raumstruktur (Luft-
raum) 

Anlegerkopf als zusätzliches bauliches Element, gleichartiger 
Vorbelastung vorhanden, Sichtbarkeit/Wahrnehmbarkeit der 
Brücke als technisches Element verstärkt sich aufgrund Brü-
ckenverlängerung in Richtung Jade (Sichtachse insb. seitens 
Hafen Hooksiel) 

nein 
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Tabelle 5-3: Wertverlust durch Beeinträchtigungen von Biotoptypen durch die Maßnah-
men 1 - Anlegerkopf 

 Ist-Zustand Prognose-Zustand 

Maßnahme 1: 
Anlegerkopf 

Flächen-
größe 
[m²] 

Biotoptyp Wert-
faktor 

Wert Biotoptyp Wert-
faktor 

Wert Wert-
verlust 

Errichtung 
Anleger 

300* Meeresarm der 
äußeren Fluss-

mündung 
(KMFF) 

4 1.200 Brücke (OVB) 1 300 900 

Kolkbildung 12.000** Meeresarm der 
äußeren Fluss-

mündung 
(KMFF) 

4 48.000 Meeresarm 
der äußeren 

Flussmündung 
(KMFF) 

4 48.000 0 

Übersandung 
§ 30 
BNatSchG-
Biotop 

104.400 Meeresarm der 
äußeren Fluss-
mündung mit 

Kies-, Grobsand 
und Schill, 
artenreiche 
Ausprägung 
(KMFFk*) 

5 522.000 Meeresarm 
der äußeren 

Flussmündung 
(KMFF) 

4 417.600 104.400 

 Summe       105.300 

Erläuterung: * Ermittlung Anlegerfläche: ca. 200 Pfähle (gerundet), rechnerisch: 24 Pfähle mit Durchmesser 

2,10 m, 136 mit Durchmesser 1,22 m, 34 Schrägpfähle mit Durchmesser 0,711 m = ca. 255 m², aufge-

rundet 300 m² 

 **Ermittlung Kolkfläche: 12.000 m² (IMP 2022) 

Durch die Errichtung des Anlegers (Maßnahme 1) kommt es über die Bilanzierung der Biotopwerte 

ausschließlich im Bereich der direkten Flächeninanspruchnahme zu einem Wertverlust von 105.300 

Flächenäquivalenten. Dies bildet nicht alle erheblichen Beeinträchtigungen vollständig ab, da der Bio-

toptyp „Meeresarme der äußeren Flussmündung“ auch nach dem Eingriff gemäß Drachenfels (2012) 

eine hohe Bedeutung aufweisen wird der Beeinträchtigung weiterer damit verbundener Schutzgüter 

(Wasser/Sediment und Tiere/ Makrozoobenthos und Fische/Rundmäuler).  

Aus diesem Grund werden in der folgenden Tabelle stellvertretend für alle erheblich beeinträchtigten 

Schutzgüter die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere/Makrozoobenthos dargestellt. Die Änderung 

der Wertfaktoren deckt die erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Tiere/Fische und Was-

ser/Sedimente mit ab. 

Hinweis: Eine Bilanzierung der ggf. durch Kolksicherungsmaßnahmen betroffenen Biotopflächen ist im 

Vorfeld des Baus nicht möglich, da erst während des Baus bzw. der morphologischen Entwicklung der 

Kolke über die Notwendigkeit eines Kolkschutzes entschieden wird. Kolkschutzmaßnahmen werden 

Teilbereiche von den Flächen betreffen, die in der Eingriffsbilanzierung bereits durch die Auskolkun-

gen berücksichtigt werden. Eine Nachbilanzierung der Flächenäquivalente erfolgt auf Basis der Er-

gebnisse der Beweissicherung zur Kolkentwicklung (vgl. UVP-Bericht, Kap. 18.1).  
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Tabelle 5-4: Zusätzlicher Wertverlust durch Beeinträchtigungen des Makrozoobenthos 
durch die Maßnahmen 1 - Anlegerkopf 

 Ist-Zustand Prognose-Zustand 

Maßnah-
me 1: 
Anleger-
kopf 

Flä-
chen-
größe 
[m²] 

Bedeutung SG  Wert-
faktor 

Wert Änderung der Bedeu-
tung für SG  

Wert-
faktor 

Wert Wert-
verlust 

Errichtung 
Anleger 

300* Bedeutung über Biotopwert abgedeckt  
(WS 5) 

Wertverlust über Biotoptypen abgedeckt  
(WS 5 => WS 1, s. Tabelle 5-3) 

Kolkbil-
dung 

12.000** Lebensraum 
Makro-

zoobenthos 

4 48.000 Veränderung der 
Artenzusammenset-
zung aufgrund der 
Veränderung der 

Habitatbedingungen 

2 24.000 24.000 

Übersan-
dung § 30 
BNatSchG
-Biotop 

104.400 Lebensraum 
Makro-

zoobenthos 

5 522.000 Dauerhafte Verände-
rung der Zönose durch 

Sedimentation 

3 313.200 208.800 

   Wertverlust zur Hälfte bereits über  
Biotoptypen abgedeckt 

(WS 5 => WS 4, s. Tabelle 5-3) 

-104.400 

Summe 116.700  570.000   337.200 128.400 

Erläuterung: * Ermittlung Anlegerfläche: ca. 200 Pfähle (gerundet), rechnerisch: 24 Pfähle mit Durchmesser 

2,10 m, 136 mit Durchmesser 1,22 m, 34 Schrägpfähle mit Durchmesser 0,711 m = ca. 255 m², aufge-

rundet 300 m² 

 **Ermittlung Kolkfläche: 12.000 m² (IMP 2022) 

 

Tabelle 5-5: Zusammenfassung Wertverlust Maßnahme 1 - Anlegerkopf 

Vorhabenswirkung Betroffene Schutz-
güter 

Fläche 
(m²) 

Erhebliche Beeinträchtigung Wertverlust  
(Flächen-
äquivalente) 

Bau-, anlage- und be-
triebsbedingte Flächenin-
anspruchnahme durch 
Anlegerkopf 

Pflanzen (seeseitig), 
Tiere (Makro-
zoobenthos, Fi-
sche), Wasser 
(Sedimente) 

300 Verlust Biotoptyp „Meeresarm der äußeren 
Flussmündung (KMFF)“, Überbauung von 
Sediment mit natürlichen Funktionen, 
Verlust des Lebensraums für bodenleben-
de Fische und Makrozoobenthos 

900 

Veränderung hydromor-
phologischer Kenngrößen 
– Kolkbildung 

Pflanzen (seeseitig), 
Tiere (Makro-
zoobenthos), Was-
ser (Sedimente) 

12.000 Veränderung der Artenzusammensetzung 
aufgrund der Veränderung der Habitatbe-
dingungen und Veränderung der morpho-
logischen Strukturen 

24.000 

Veränderung hydromor-
phologischer Kenngrößen 
- Überdeckung § 30 
BNatSchG-Biotop 

Pflanzen (seeseitig), 

Tiere (Makro-
zoobenthos, Fi-
sche), Wasser 
(Sedimente) 

104.400 Veränderung des Artenreichtums des nach 
§ 30 BNatSchG geschützten Biotops 

Dauerhafte Veränderung der Makro-
zoobenthos-Zönose durch Sedimentation,  

Dauerhafte Veränderung der Fisch-
Zönose durch Verlust der Hartsubstrate, 
dauerhafte Veränderung morphologische 
Strukturen 

208.800 

  116.700  233.700 

 

Für die Maßnahme 1 – Anlegerkopf ergibt sich ein Wertverlust von 233.700 Flächenäquivalenten. 
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5.2 Maßnahme 2+3 - Liegewanne und Zufahrt 

Tabelle 5-6: Übersicht der prognostizierten nachteiligen Umweltauswirkungen der Maß-
nahmen 2+3 auf die LBP-Schutzgüter 

S
c
h

u
tz

g
u

t Vorhabenwirkung/ 
Phase 

Auswirkungen durch Maßnahme 2+3 – Liegewanne und Zu-
fahrt 

Eingriff 
gemäß 
§ 14 
BNatSchG 

P
fl
a

n
z
e
n
 

Baubedingte Flächeninan-
spruchnahme (seeseitig) 

Die Baggerungsbereiche von Liegewanne und seeseitige Zufahrt 
liegen vollständig im Biotop „Meeresarme der äußeren Flussmün-
dungen“ (KMFF). Durch Initialbaggerung auf einer Fläche von 
414.500 m² wird der Biotoptyp KMFF in seiner Struktur und Funk-
tion beeinträchtigt. Das gesetzlich geschützte Biotop KMFFk* wird 
durch die Vertiefung der Liegewanne und die seeseitige Zufahrt 
nicht direkt in Anspruch genommen.  

ja 

Betriebsbedingte Flächeninan-
spruchnahme (seeseitig) 

Durch wiederkehrende Unterhaltungsbaggerungen auf einer 
Fläche von 105.000 m² wird der Biotoptyp KMFF langfristig (wie-
derkehrend durch die Unterhaltung) in seiner Struktur und Funkti-
on beeinträchtigt.  

Da der Bereich des gesetzlich geschützten Biotops KMFFk* mit 
einer Fläche von ca. 800 m² in der Liegewanne sich bereits durch 
die anlagebedingte Sedimentation durch Maßnahme 1 in KMFF 
umgewandelt hat, ist in den Unterhaltungsbereich der Liegewanne 
nur noch der Biotoptyp KMFF betroffen.  

Für einen kleinen Unterhaltungsbereich von 5.900 m² in Fahrrin-
nennähe sind in absehbarer Zeit keine Unterhaltungsmaßnahmen 
erforderlich.  

ja 

Bau- und betriebsbedingter 
Eintrag von Sedimenten/  
erhöhte Wassertrübung 

Die Baggerungen (Initial- und Unterhaltungsbaggerungen) führen 
zu Trübungsfahnen und Sedimentation. Die Beeinträchtigung des 
Phytoplanktons und des Biotoptyps KMFF sind temporär und 
betreffen nur einen kleinen Bereich. Es sind keine grundlegenden 
Veränderungen der Bestände zu erwarten. 

Beeinträchtigungen sind kurzfristig aber wiederkehrend (in Ab-
hängigkeit von der Unterhaltungsintensität). 

nein 

F
is

c
h
e
 u

n
d
 R

u
n
d
m

ä
u
le

r 

Bau-, und betriebsbedingte 
Flächeninanspruchnahme 
(seeseitig) 

Störung von Fischlebensräumen mit Scheuchwirkungen und 
Reduzierung der Nahrungsorganismen durch Initial- und Unterhal-
tungsbaggerungen in Liegewanne und seeseitiger Zufahrt. 

Auswirkungen sind kurzfristig aber wiederkehrend (in Abhängig-
keit von der Unterhaltungsintensität). 

nein 

Bau- und betriebsbedingte 
Schallimmissionen 

Scheuchwirkungen im Umfeld der Baggerschiffe (Initial- und 
Unterhaltungsbaggerung)  

Auswirkungen sind kurzfristig aber wiederkehrend (in Abhängig-
keit von der Unterhaltungsintensität). 

nein 

Baubedingte Erschütterun-
gen/Vibrationen 

Bau- und betriebsbedingter 
Eintrag von Sedimenten/ erhöh-
te Wassertrübung 

Sedimentaufwirbelungen und Trübungsfahnen im Umfeld der 
Initial- und Unterhaltungsbaggerungen mit Scheuchwirkungen und 
geringer physiologischer Schädigung einzelner Fische und Über-
deckung von Fischlaich. Die Auswirkungen sind kurzfristig aber 
wiederkehrend (in Abhängigkeit von der Unterhaltungsintensität). 

nein 

M
a

k
ro

z
o
o
b
e
n
th

o
s
 

Baubedingte Flächeninan-
spruchnahme (seeseitig) 

Verlust (Initialbaggerung) von Benthoslebensräumen im Bereich 
der Liegewanne und der seeseitigen Zufahrt. Die Initialbaggerflä-
che beträgt ca. 414.500 m². 

ja 

Betriebsbedingte Flächeninan-
spruchnahme (seeseitig) 

Die betriebsbedingten Unterhaltungsbaggerungen in der Trans-
portkörperzone (1 bis 2 mal/Jahr) und der Sedimentationszone im 
Heck der FSRU (mehrmals pro Jahr) verhindern eine Regenerati-
on des Makrozoobenthos und führen langfristig wiederkehrend (in 
Abhängigkeit von der Unterhaltungsintensität) zu einer verarmten 
Zönose auf 105.000 m².  

Für einen kleinen Unterhaltungsbereich von 5.900 m² in Fahrrin-
nennähe sind in absehbarer Zeit keine Unterhaltungsmaßnahmen 
erforderlich. 

ja 

Bau- und betriebsbedingter 
Eintrag von Sedimen-
ten/erhöhte Wassertrübung 

Überdeckung von Benthosorganismen und Beeinträchtigung der 
Nahrungsaufnahme, insbesondere bei den Filtrierern, durch Trü-
bungsfahnen und Sedimentation während der Baggerungen. 

Die Auswirkungen sind kurzfristig aber wiederkehrend (in Abhän-
gigkeit von der Unterhaltungsintensität). 

nein 
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S
c
h

u
tz

g
u

t Vorhabenwirkung/ 
Phase 

Auswirkungen durch Maßnahme 2+3 – Liegewanne und Zu-
fahrt 

Eingriff 
gemäß 
§ 14 
BNatSchG 

Anlagebedingte Veränderung 
hydromorphologischer Kenn-
größen 

Der mit dem Abtrag der Gewässersohle (Initialbaggerung) ver-
bundene morphologische Nachlauf führt in den Randbereichen 
der Zufahrt zur Ausbildung einer Böschung (150 m in nördlicher 
und 260 m in südlicher Richtung) (IMP 2022). In den Wirkberei-
chen kann es zu Sedimentationen und somit zu einer Überde-
ckung des Makrozoobenthos kommen. Es ist nicht von grundle-
genden Sedimentveränderungen und somit nicht von mehr als 
geringfügigen Beeinträchtigung des Benthos auszugehen. 

nein 

W
a
s
s
e
r 

- 
T

e
il 

O
b
e
rf

lä
c
h
e
n
w

a
s
s
e
r 

(W
a
s
s
e
r 

u
n
d
 S

e
d
im

e
n
t)

 

Baubedingte Flächeninan-
spruchnahme (seeseitig) 

Durch die Initialbaggerungen werden die morphologischen Gege-
benheiten, die Sedimentstrukturen und Sedimentfunktionen (Le-
bensraumfunktion, Speicher- und Pufferfunktion etc.) temporär auf 
414.500 m² verändert. Die Regeneration erfolgt jedoch innerhalb 
eines kurzen Zeitraumes. 

ja 

Betriebsbedingte Flächeninan-
spruchnahme (seeseitig) 

Die betriebsbedingten Unterhaltungsbaggerungen in der Trans-
portkörperzone (1- bis 2-mal/Jahr) und der Sedimentationszone 
im Heck FSRU (mehrmals pro Jahr) führen zu Veränderungen der 
Morphologie und Sedimentstruktur auf 105.000 m². Die Auswir-
kungen sind langfristig wiederkehrend (in Abhängigkeit von der 
Unterhaltungsintensität). 

Für einen kleinen Unterhaltungsbereich von 5.900 m² in Fahrrin-
nennähe sind in absehbarer Zeit keine Unterhaltungsmaßnahmen 
erforderlich. 

ja 

Bau- und betriebsbedingter 
Eintrag von Sedimenten/  
erhöhte Wassertrübung 

Die Baggerungen (Initial- und Unterhaltungsbaggerungen) führen 
durch die Remobilisation von Sediment zu einer Er-höhung des 
Schwebstoffgehaltes in der Wassersäule. Vor dem Hintergrund 
der im Vorhabengebiet vorherrschenden Strömungsgeschwindig-
keiten, Dynamik und Vermischungsprozesse sind die Auswirkun-
gen zu vernachlässigen. Die Auswirkungen sind kurzfristig aber 
wiederkehrend (in Abhängigkeit von der Unterhaltungsintensität). 

nein 

Anlagebedingte Veränderung 
hydromorphologischer Kenn-
größen 

Der mit dem Abtrag der Gewässersohle (Initialbaggerung) ver-
bundene morphologische Nachlauf führt in den Randbereichen 
der Zufahrt zur Ausbildung einer Böschung (150 m in nördlicher 
und 260 m in südlicher Richtung) (IMP 2022). In den Wirkberei-
chen kommt zu einer Veränderung der Morphologie und der 
Sedimentstruktur. Von einer grundlegen-den Veränderung der 
Sedimentstrukturen oder der morphologischen Gegebenheiten ist 
allerdings nicht auszugehen. 

nein 

Erläuterungen: grau hinterlegt sind die als Eingriff eingestuften Umweltauswirkungen 

Eingriffsermittlung Maßnahme 2+3 - Liegewanne und Zufahrt 

Für die folgenden erheblichen Beeinträchtigungen erfolgt die Eingriffsermittlung zu Maßnahme 2+3 – 

Liegewanne und Zufahrt: 

Schutzgut Pflanzen 

• Bau- und betriebsbedingte Flächeninanspruchnahme (seeseitig) durch Liegewanne und Zufahrt  

Schutzgut Tiere/Makrozoobenthos 

• Bau- und betriebsbedingte Flächeninanspruchnahme (seeseitig) durch Liegewanne und Zufahrt  

Schutzgut Wasser 

• Bau- und betriebsbedingte Flächeninanspruchnahme (seeseitig) durch Liegewanne und Zufahrt  
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Durch die Errichtung von Liegewanne und Zufahrt (Maßnahme 2+3) kommt es zu keiner Änderung 

des Wertfaktors der Biotoptypen3. Dies bildet die erheblichen Beeinträchtigungen unzureichend ab, da 

der Biotoptyp „Meeresarme der äußeren Flussmündung“ auch nach dem Eingriff gemäß Drachenfels 

(2012) eine sehr hohe Bedeutung aufweisen wird, ungeachtet der Beeinträchtigung weiterer damit 

verbundener Schutzgüter (Wasser/Sedimente und Tiere/Makrozoobenthos, Fische und Rundmäuler).  

Aus diesem Grund werden in der folgenden Tabelle stellvertretend für alle erheblich beeinträchtigten 

Schutzgüter die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere/Makrozoobenthos dargestellt. Die Änderung 

des Wertfaktors deckt Wertverluste durch die erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Pflan-

zen, Tiere/Fische und Wasser/Sedimente mit ab. 

Tabelle 5-7: Wertverlust durch Beeinträchtigungen des Makrozoobenthos durch die 
Maßnahmen 2+3 – Liegewanne und Zufahrt 

 Ist-Zustand Prognose-Zustand 

Maßnahme 
2+3: Liegewan-
ne + Zufahrt 

Flächen-
größe 
[m²] 

Bedeutung 
SG  

Wert-
faktor 

Wert Änderung der Be-
deutung für SG  

Wert-
faktor 

Wert Wert-
verlust 

Vertiefung  
Liegewanne 

2.300 Lebensraum 
für Makro-

zoobenthos 

4* 9.200 Veränderung der 
Artenzusammenset-
zung durch Verände-
rung der Habitatbe-

dingungen 

2 4.600 4.600 

Regelmäßige 
Unterhaltung 
Sedimentations-
zonen Liege-
wanne  

5.000 Lebensraum 
für Makro-

zoobenthos 

4* 20.000 Veränderung der 
Artenzusammenset-
zung durch Verände-
rung der Habitatbe-

dingungen 

2 10.000 10.000 

Vertiefung und 
regelmäßige 
Unterhaltung 
Zufahrt 

100.000 Lebensraum 
für Makro-

zoobenthos 

3* 300.000 Dauerhafte Verände-
rung der Zönose 

durch regelmäßige 
Störungen 

2 200.000 100.000 

Summe 107.300   329.200   214.600 114.600 

Erläuterungen:  * Im UVP-Bericht wird für Makrozoobenthos in diesen Bereichen der Wertfaktor 3-4 angegeben. Für 

die Eingriffsbilanzierung wird für die Liegewanne der Wertfaktor 4 angesetzt, da die vorliegenden In-

formationen zur Besiedlung der Liegewanne - im Gegensatz zu den Bereichen der Zufahrt - eine ar-

tenreiche Gemeinschaft anzeigen.  

Tabelle 5-8: Wertverlust durch Beeinträchtigungen des Makrozoobenthos durch Maß-
nahme 3 – Vertiefung Zufahrt ohne weitere Unterhaltungsmaßnahmen 

 Ist-Zustand Prognose-Zustand 

Maßnahme 3: 
Zufahrt 

Flächen-
größe 
[m²] 

Bedeutung 
SG  

Wert-
faktor 

Wert Änderung der 
Bedeutung für SG  

Wert-
faktor 

Wert Wert-
verlust 

Vertiefung Zu-
fahrt ohne weite-
re Unterhaltung 

312.200 Lebensraum 
für Makro-

zoobenthos 

3 936.600 Temporäre Verän-
derung der Zönose 

2 

(ca. 2 
Jahre) 

624.400 312.200 

(ca. 2 
Jahre) 

Wertverlust unter Berücksichtigung der Regenerationsmöglichkeiten: 

Aufgrund der Vertiefung ohne wiederholende Störungen durch Unterhaltungsmaßnahmen wird sich die Makro-
zoobenthos-Zönose im Bereich der Eingriffsfläche wieder vollständig regenerieren. Aus diesem Grund wird der 

ermittelte Wertverlust mit 10% angesetzt.  

31.220 

 

 
3  Da der Bereich des gesetzlich geschützten Biotops KMFFk* mit einer Fläche von ca. 800 m² in der Liegewanne sich bereits 

durch die anlagebedingte Sedimentation durch Maßnahme 1 in KMFF umgewandelt hat, ist in den Unterhaltungsbereich der 
Liegewanne nur noch der Biotoptyp KMFF betroffen. Der Bereich ist über den Wertverlust durch die Übersandung des Bio-
toptyps und die Berücksichtigung des Wertverlustes für das Makrozoobenthos durch die regelmäßige Unterhaltung hinrei-
chend berücksichtigt.  
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Tabelle 5-9: Zusammenfassung Wertverlust Maßnahme 2+3 – Liegewanne und Zufahrt 

Vorhabenswirkung Betroffene  
Schutzgüter 

Fläche 
(m²) 

Erhebliche Beeinträchtigung Wertverlust 
(Flächen-
äquivalente) 

Vertiefung der Liege-
wanne  

Pflanzen (seeseitig), 
Tiere (Makro-
zoobenthos), 

Wasser (Sedimente) 

2.300 Veränderung der Artenzusammenset-
zung aufgrund der Veränderung der 
Habitatbedingungen, Veränderung der 
morphologischen Strukturen 

4.600 

Regelmäßige Unterhal-
tung im Bereich der 
Liegewanne 

5.000 Veränderung der Artenzusammenset-
zung aufgrund der Veränderung der 
Habitatbedingungen und Veränderung 
der morphologischen Strukturen 

10.000 

Vertiefung und regelmä-
ßige Unterhaltung von 
Zufahrtsbereichen 

100.000 Dauerhafte Veränderung der Zönose 
durch regelmäßige Störungen  

100.000 

Vertiefung von Zufahrts-
bereichen ohne weitere 
Unterhaltung  

312.200 Temporäre Veränderung der Zönose 
durch einmalige Störung und anschlie-
ßende Regenerationsmöglichkeit  

31.220 

  419.500  145.820 

 

Für die Maßnahme 2+3 – Liegewanne und Zufahrt ergibt sich insgesamt ein Wertverlust von 145.820 

Flächenäquivalenten.  

6 Landschaftspflegerische Maßnahmenplanung 

6.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsrege-

lung (§ 15 Abs. 1 BNatSchG) 

Maßnahme 1 – Anlegerkopf 

1. Umweltbaubegleitung (UBB) 

Es erfolgt eine Umweltbaubegleitung (UBB) für die Baumaßnahmen. Aufgaben der Umweltbaube-

gleitung sind insbesondere die Begleitung der Maßnahmen zum Schutz für die Meeressäuger und 

die Vermeidung der Beanspruchung des nach § 30 (1) BNatSchG geschützten Biotopes, der ar-

tenschutzrechtlichen Maßnahmen (insbesondere für Meeressäuger), die baubegleitende Kontrolle 

der Schutzmaßnahmen für sensible Bereiche sowie die beratende Begleitung zur Vermeidung von 

Umweltschäden nach § 2 Nr. 2 des Umweltschadensgesetzes (USchadG) und von Verbotstatbe-

ständen nach § 44 (1) BNatSchG.  

2. Gewässerschutz während der Bauphase 

In Baumaschinen ist möglichst die Verwendung von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflüs-

sigkeiten nach ISO 15380 vorzusehen. Ist die Verwendung aus technischen Gründen nicht mög-

lich, sind in Abstimmung mit der UBB geeignete Risikominderungsmaßnahmen festzulegen, die 

gewährleisten, dass im Falle eines unerwarteten Hydrauliklecks der Eintrag von wassergefähr-

denden Stoffen ins Gewässer weitestgehend vermieden wird.  

3. Biotopschutz 

Das nach § 30 BNatSchG geschützte seeseitige Biotop „Meeresarm der äußeren Flussmündung 

mit Kies-, Grobsand und Schill, artenreiche Ausprägung“ (KMFFk*) grenzt direkt an den Baube-

reich an. Durch die Umweltbaubegleitung wird sichergestellt, dass eine direkte Flächeninan-

spruchnahme (Baubereiche, Ankerflächen) soweit wie möglich vermieden wird.  
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4. Minimierung von Erschütterungen und Unterwasserschall  

Es sind nach Möglichkeit erschütterungsarme Rammverfahren wie Vibrationsrammen einzuset-

zen, der Einsatz von Schlagrammen ist nach Möglichkeit zu minimieren. Die Rammarbeiten sind 

durch einen „Soft-Start“ („Ramp Up“-Verfahren) mit verminderter Schlagenergie zu beginnen.  

Zudem wurde in Abstimmung zwischen der bauausführenden Firma, der Niedersachsen Ports 

GmbH & Co. KG und der itap GmbH das nachfolgende Schallschutzkonzept für die Rammungen 

der Lotpfähle mit einem Durchmesser von 2,10 m ab Herbst erstellt (s. auch itap  (2022, S. 13): 

• iv. Installation der Lotpfähle mittels Vibrationsrammverfahren bis auf Endtiefe, falls möglich.   

• v. Im Falle, dass Pfähle nicht bis auf Endtiefe vibriert werden können, erfolgt die Gründung bis auf 

Endtiefe mittels Impulsrammverfahrens mit dem S-150 Rammhammer.  

• vi. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Lotpfähle weder mittels Vibrationsrammverfahren 

noch mit einem Impulsrammhammer S-150 bis auf Endtiefe gebracht werden können, wird auf 

den größeren Impulsrammhammer gewechselt und notfalls die Impulsrammung bei Niedrigwasser 

beendet. Aufgrund der vorherrschenden Bathymetrie ist bei Niedrigwasser eine ungehinderte 

Ausbreitung des Impulsrammschalls in alle Raumrichtungen nicht möglich. Der Schall kann sich 

dann nur eingeschränkt entlang der Fahrrinne ausbreiten (siehe Ausbreitungsrechnung in Rem-

mers & Bellmann, 2022). Mit dieser Maßnahme wird der mögliche Einwirkradius von 160 dBSEL 

minimiert.“ 

5. Vergrämungsmaßnahme zum Schutz von Meeressäugern 

Während unterwasserschallintensiver Bauphasen sind zum Schutz von Meeressäugern (Gehör-

schäden sind ab 160 dB SEL möglich) ein oder mehrere sogenannte „Seal scarer“ einzusetzen. 

Das Gerät erzeugt für die Meeressäuger unangenehme Schallsignale und kann die Tiere aus ei-

nem Radius von mehr als 1.000 m vergrämen (Brandt et al. 2009, 2012, 2013, 2015, Kastelein et 

al. 2010, Coram et al. 2014). Da Seal scarer hohe Schallpegel produzieren, werden vorab leisere 

„Pinger“ eingesetzt, die eine Reichweite von etwa 100 m haben. Sollten Meeressäuger trotz der 

vorangegangenen Vergrämungsmaßnahmen während der Rammarbeiten im Gefahrenbereich 

(750 m Radius) gesichtet werden, können die Arbeiten unterbrochen und der/die Seal scarer 

nochmals eingesetzt werden. 

6. Beweissicherung Kolkschutzmonitoring 

Die Größe der erforderlichen Kolksicherung kann im Vorfeld nicht ermittelt werden. Im Rahmen 

des Kolkschutzmonitorings im Bereich der Pfahlgründungen sind die Flächen zu ermitteln, in de-

nen Kolksicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Der zusätzliche Wertverlust dieser Flächen 

ist im Rahmen einer Nachbilanzierung des Eingriffs zu ermitteln.  

6.2 Kompensationsmaßnahmen 

6.2.1 Rechtliche Vorgaben 

Ausgleich und Ersatz werden in § 15 BNatSchG wie folgt bezeichnet: „Der Verursacher ist verpflichtet, 

unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine 

Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleicharti-

ger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder 

neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen 
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des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das 

Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Festlegungen von Entwicklungs- und Wiederher-

stellungsmaßnahmen für Gebiete im Sinne des § 20 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 und in Bewirtschaf-

tungsplänen nach § 32 Absatz 5, von Maßnahmen nach § 34 Absatz 5 und § 44 Absatz 5 Satz 3 die-

ses Gesetzes sowie von Maßnahmen in Maßnahmenprogrammen im Sinne des § 82 des Wasser-

haushaltsgesetzes stehen der Anerkennung solcher Maßnahmen als Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen nicht entgegen.“ (§ 15 Abs. 2 BNatSchG). 

Ergänzend regelt § 6 Nr. 1 des Gesetz zur Beschleunigung des Einsatzes verflüssigten Erdgases 

(LNG-Beschleunigungsgesetz - LNGG): “Abweichend von § 17 Absatz 1 des Bundesnaturschutzge-

setzes kann die Festsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 15 Absatz 2 des Bun-

desnaturschutzgesetzes bis zu zwei Jahre nach Erteilung der Zulassungsentscheidung erfolgen, hier-

für hat der Verursacher die erforderlichen Angaben nach § 17 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 des Bun-

desnaturschutzgesetzes nachträglich zu machen.“ 

Gemäß § 6 Nr. 2 LNGG ist „mit der Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen innerhalb 

einer Frist von 3 Jahren nach der Festsetzung zu beginnen“. 

Diese Regelungen werden bei der Kompensationsplanung berücksichtigt. 

6.2.2 Unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen 

Auch unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleiben die in den 

Kapiteln 5.1 und 5.2 dargestellten erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Pflanzen, Tiere/ 

Makrozoobenthos, Fische und Rundmäuler sowie des Schutzguts Wasser. 
 

6.2.3 Ermittlung des Kompensationsbedarfes 

Es gelten die methodischen Hinweise des Kap. 2 zur Konfliktanalyse und Eingriffsermittlung. Ein Flä-

chenäquivalent entspricht einem Quadratmeter und einem Wertfaktor. 

6.2.3.1 Maßnahme 1 – Anlegerkopf 

Bei Umsetzung von Maßnahme 1 – Anlegerkopf ergibt sich anlagebedingt ein Wertverlust von 

234.000 Flächenäquivalenten. Zur Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen ist eine Aufwer-

tung möglichst eines aquatischen Lebensraums um einen Wertfaktor auf einer Fläche von rd. 23,4 ha 

erforderlich (alternativ eine höhere Aufwertung auf entsprechend geringerer Fläche). 

6.2.3.2 Maßnahme 2+3 – Liegewanne und Zufahrt 

Bei Umsetzung von Maßnahme 2+3 – Liegewanne und Zufahrt ergibt sich bau- und betriebsbedingt 

insgesamt ein Wertverlust von 145.820 Flächenäquivalenten. Zur Kompensation der erheblichen Be-

einträchtigungen ist eine Aufwertung möglichst eines aquatischen Lebensraums um einen Wertfaktor 

auf rd. 14,6 ha erforderlich (alternativ eine höhere Aufwertung auf entsprechend geringerer Fläche). 
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6.2.4 Kompensation 

6.2.4.1 Maßnahme 1 – Anlegerkopf 

Für die zur Maßnahme 1 besteht ein Kompensationsbedarf von ca. 23,4 ha. 

Hierfür wird möglichst eine Naturalkompensation (Ausgleich) angestrebt. In diesem Zusammenhang 

sind folgende naturschutzfachliche Anforderungen bei der Prüfung der grundsätzlichen Machbarkeit 

und standortsuche zu berücksichtigen. Die folgenden Angaben sind einer Ausarbeitung von BioCon-

sult (2021) zum Vorkommen und zur Wiederherstellbarkeit von kies-, grobsand- und steingeprägten 

Bereichen in der Jade entnommen. 

Datengrundlage 

Zur Lage und Verteilung von geschützten Biotopen in den Küstengewässern liegen für Niedersachsen 

derzeit keine flächendeckenden Daten vor und die geplante großräumige Erfassung des Meeresbo-

dens mittels Seitensichtsonar zur Abgrenzung von Kies-, Grobsand- und Schillgründen und Riffen ist 

im niedersächsischen Bereich noch nicht abgeschlossen.  

Das Jadesystem ist sedimentologisch ein heterogenes Gebiet, das lokal durch Kies- und Steinvor-

kommen geprägt ist und in diesen Bereichen durch eine diverse, von anderen Sandbereichen ab-

grenzbare Fauna charakterisiert sein kann. Es lässt sich auf Basis vorliegender Daten allerdings keine 

flächige Abschätzung von Verdachtsflächen abgrenzen, da Informationen zu Sedimenten nur punktu-

ell vorliegen.  

Großflächige Informationen über die Sedimentverteilung im deutschen Meeresgebiet inkl. der Jade 

und des niedersächsischen Wattenmeeres liegen vor (Laurer et al. 2014). Insgesamt ist das Vorkom-

men von kies-steingeprägten Biotopen im niedersächsischen Küstenmeer als selten anzusprechen, 

während es im Jadebereich regelmäßig auftritt.  

Wiederherstellbarkeit 

Um eine Maßnahme umzusetzen, die als Ausgleich bewertet werden kann, ist die Herstellung eines 

gleichartigen Biotops erforderlich, das in standörtlichen Gegebenheiten und in der Flächenausdeh-

nung mit dem beeinträchtigten Biotop im Wesentlichen übereinstimmt. Auch muss der Erfolg der Aus-

gleichsmaßnahme hinreichend wahrscheinlich sein. Über die Möglichkeiten und Erfolgsaussichten 

einer Wiederherstellung artenreicher Kies-, Grobsand- und Schillgründe liegen nach unserem Kennt-

nisstand keine Erfahrungen vor.  

Es dürfte praktisch umsetzbar sein, abgebaggerte Hartsubstrate an anderer Stelle wieder abzulagern. 

Die Zeitdauer für die Wiederbesiedlung der Hartsubstrate hängt von der Verfügbarkeit potenzieller 

Wiederbesiedler ab. Wenn sich in nicht zu weiter Entfernung Biotope ähnlicher Art befinden, ist die 

Wahrscheinlichkeit der Wiederbesiedlung als hoch einzustufen, es ist von einem Entwicklungszeit-

raum von mehreren Jahren auszugehen. 

Hinsichtlich der Beständigkeit des Biotops ist der Erfolg nur schwer zu prognostizieren, da ausge-

brachte Hartsubstrate nur besiedelt werden, wenn sie nicht zu strömungsexponiert sind und wenn sie 

nicht übersanden. Das ist in dynamischen Systemen mit wechselnder Morphologie nicht mit hinrei-

chender Sicherheit vorherzusagen. Um den Erfolg einer Ausgleichsmaßnahme zur Wiederherstellung 

eines artenreichen KMFFk*-Biotops sicherzustellen, ist zu gewährleisten, dass a) die Bereiche nicht 

übersanden, b) keinem physikalischen Stress in Form von Nutzung (z.B. bodenberührende Fischerei) 
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ausgesetzt sind, c) geeignete abiotische Bedingen vorherrschen (Strömung) und sich d) vergleichbare 

Biotope in räumlicher Nähe befinden, von denen aus eine Wiederbesiedlung stattfinden kann.  

Maßnahmenplanung 

In dem gemäß § 6 Nr. 1 und 2 LNGG verfügbaren Zeitraum nach Zulassungserteilung sind unter Be-

rücksichtigung der vorangehend dargestellten naturschutzfachlichen Anforderungen folgende Arbeits-

schritte vorgesehen: 

1. Prüfung der technischen Machbarkeit einschl. Umsetzbarkeit unter den derzeitigen bzw. erwarte-

ten wirtschaftlichen Verhältnissen (Material- und Fachfirmenverfügbarkeit) und des erwarteten 

Kostenrahmens einer Naturalkompensation unter vorangehend genannten Anforderungen (Ein-

bringen von Hartsubtrat)  

2. Klärung mit den zuständigen Behörden, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Einbringen 

von Substraten außerhalb der ausgewiesenen Klappstellen in das Jade-System zulässig ist und 

wie eine Sicherung erfolgen kann 

sofern technische und praktische Machbarkeit gegeben, Umsetzung zulässig, Sicherung möglich und 

ermittelten Kostenrahmen verhältnismäßig: 

3.  Prüfung geeigneter Standorte mittels SideScan-Sonar-Daten (vorrangig in der Jade; Suche nach 

morphologisch stabilen Bereichen) 

Sofern Standortsuche erfolgreich: 

4. Festsetzung der Maßnahmen entsprechend der Vorgaben des LNGG 

5.  Maßnahmenplanung, Ausführungsplanung sowie Maßnahmenumsetzung innerhalb der vorgege-

benen Fristen des LNGG 

Ergänzende Hinweise: 

• Eine Natural-Kompensation wird vorrangig angestrebt. Sofern aus technischen standörtlichen 

oder genehmigungstechnischen Gründen keine vollumfängliche Naturalkompensation möglich ist, 

wird zumindest anteilige angestrebt.  

• Aufgrund der vorangehend dargestellten naturschutzfachliche Anforderungen und Kenntnislücken 

ist ggf auch die Anlage einer Versuchsfläche zur Untersuchung des Maßnahmenerfolgs und bei 

absehbarem Erfolg eine Ausweitung der Maßnahmenfläche denkbar. 

• Ebenfalls ist die Herstellung mehrerer kleinräumiger Einzelflächen denkbar. 

6.2.4.2 Maßnahme 2+3 – Liegewanne und Zufahrt 

Für die zur Maßnahme 1 besteht ein Kompensationsbedarf von rd. 14,6 ha. 

Es gelten die Feststellungen in Kap. 6.2.3.1 entsprechend. 

6.2.5 Ersatzgeldermittlung 

Sollte im Ergebnis der in Kap. 6.2.4 dargestellten Arbeitsschritte eine Naturalkompensation nicht oder 

nur anteilig möglich sein, erfolgt die Kompensation mittels einer Ersatzzahlung. Mit der nachfolgend 

ermittelten Summe wird im Übrigen auch den Kostenrahmen einer ggf. möglichen Naturalkompensati-

onsmaßnahme ermittelt und festgelegt, der im Sinne der Verhältnismäßigkeit zur Maßnahmenfinan-

zierung anzusetzen wäre.  
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Das ermittelte Ersatzgeld kann unmittelbar nach der Zulassung für den gem. § 6 LNGG vorgegebenen 

Zeitraum nach Vorhabenzulassung als Finanzierungsabsicherung zweckgebunden hinterlegt werden, 

um ggf. vollständig oder anteilig eine Natural-Kompensation zu finanzieren.  

Für die erheblichen Beeinträchtigungen demnach zunächst gemäß § 15 Abs. 6 BNatSchG auf Basis 

der Eingriffsermittlung ein Ersatzgeld ermittelt. Auf Basis der vom NLWKN für die Ersatzgeldermittlung 

für dieses Vorhaben vorgegebenen Ersatzgeldhöhe von 7,00 €/Flächenäquivalent ergeben sich die 

folgenden Summen: 

Maßnahme 1 – Anlegerkopf 

Wertverlust von 233.700 Flächenäquivalenten: € 1.635.900 € 

Maßnahme 2 – Liegewanne und Zufahrt 

Wertverlust von 145.820 Flächenäquivalenten: 1.020.740,00 € 

6.2.6 Zuordnung des Maßnahmenumfangs zu den Vorhabensträgern der Maß-

nahmen 1 bis 3 bzw. der FSRU 

Wie in Kapitel 5 eingangs dargestellt, bedarf es einer Zuordnung des Maßnahmenumfangs zu den 

Vorhabensträgern der Maßnahmen 1 bis 3 bzw. der FSRU. Die quantifizierte Zuordnung erfolgt durch 

IMP in seinem Schreiben vom 04.07.2022 zur „Aufteilung der Wirkraumfläche zwischen Plananleger 

und FSRU“ (s. Anlage). 

7 Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und Kompensationsmaßnahmen zur 

Sicherung der Kohärenz des Europäischen ökologischen Netzes „Natura 

2000“ nach § 34 BNatSchG 

Es gelten die Angaben zu Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen des Kapitels 6.1 zum Schutz 

der Meeressäuger (Maßnahmen Nr. 4 und 5) hier entsprechend. Ein weitergehender Maßnahmenbe-

darf ist nicht erkennbar. 

8 Maßnahmen im Rahmen der Ausnahmeregelungen von Bewirtschaftungs-

zielen (§§ 27 bis 31, 44 sowie 47 WHG) 

Es gelten die Angaben zu Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen des Kapitels 6.1 zum Schutz 

der Meeresumwelt (Maßnahmen Nr. 1 - 5) hier entsprechend. Ein weitergehender Maßnahmenbedarf 

ist nicht erkennbar. 

9 Maßnahmen im Rahmen der Bestimmungen zum besonderen Artenschutz 

Es gelten die Angaben zu Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen des Kapitels 6.1 zum Schutz 

der Meeressäuger (Maßnahmen Nr. 4 und 5) hier entsprechend. Ein weitergehender Maßnahmenbe-

darf ist nicht erkennbar. 
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10 Antrag auf Ausnahme nach § 45 BNatSchG 

Es sind Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG hinsichtlich der Wachtel (Coturnix coturnix) 

einschlägig bzw. deren Einschlägigkeit ist nicht sicher auszuschließen. Im Kapitel 9 des Fachbeitrag 

Artenschutz werden die Voraussetzungen für eine ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens darge-

legt. Im Ergebnis liegen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vor. 

Es wird deshalb die Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG für einen möglichen Gelegeverlust von 

bis zu zwei Gelegen der Wachtel (Coturnix coturnix) in der Brutsaison 2022 beantragt. 

11 Antrag auf Befreiung nach § 67 BNatSchG 

In Abstimmung mit dem NLWKN (Antragskonferenz am 13.04.2022) wird für die erheblichen Beein-

trächtigungen des geschützten Biotops eine Befreiung nach § 67 BNatSchG beantragt.  

Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen Beeinträchtigung von gesetzlich 

geschützten Biotopen führen können, sind verboten (§ 30 Abs. 2 BNatSchG. Ausnahmen von diesem 

Verbot können nach § 30 Abs. 3 BNatSchG von der unteren Naturschutzbehörde zugelassen werden, 

wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können. Sollte dies nicht möglich sein, besteht 

unter den nach § 67 Abs. 1 BNatSchG benannten Voraussetzungen die Möglichkeit eine Befreiung 

von den Verboten des § 30 BNatSchG. 

Vorhabensbedingt kommt es zu einer dauerhaften Veränderung und damit erheblichen Beeinträchti-

gung des gesetzlich geschützten Biotops „Artenreiche Kies-, Grobsand- und Schillgründe“, Biotoptyp 

„Meeresarm der äußeren Flussmündung mit Kies-, Grobsand und Schill, artenreiche Ausprägung“ 

(KMFFk*) auf einer Fläche von insgesamt 104.400 m². Ein Ausgleich für das betroffene § 30 

BNatSchG-Biotop wird geprüft und das Ergebnis der Zulassungsbehörde gemäß den Bestimmungen 

des § 6 LNGG vorgelegt. 

Die Darlegung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses erfolgt in Kapitel 2 

des Erläuterungsberichts. Im Ergebnis liegen diese Gründe begründet vor. 

Es wird deshalb die Befreiung nach § 67 BNatSchG von den Verboten des § 30 BNatSchG für 

104.400 m² des geschützten Biotops „Artenreiche Kies-, Grobsand- und Schillgründe“ (Biotoptyp 

KMFFk*) beantragt. 
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